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Beilage l' e 1q56 zum kurz.s.chriftlichen Bericht (le~ o. ö. Landtages, "",,'rn. Gesetzgebungsperiode.

Bericht'
des Ausschusses für volkswirtschaftliche Angelegenheiten
betreiiend den bedingten Einspruch der Bundesregierung gegen den Beschluß
des o. ö. Landtages vom 28. Juni 1956 über das Gemeinde-Wasserversorgungs·

gesetz.

(L - 109/5 . XVIII)

Da..s 3ur:df;;Skanzleramt hat mit Note vom
22. A:..:g:..:sl1956, ZL 56.353 - 2 a/56, namens der
BUnc.€5rc:gien:...~g mitgeteilt, daß gegen den Ge-
setze5jI:ECh~:lß des o. Ö. Landtages von1 28. Juni
i956 Übe~ cien Anschluß an gemeinnützige öffent-
liche iN<.i5sErvefsorgungsanlagen \"on Gemeinden
- (Gemeil:de- ~!a.sserversorgungsge5etz) -=- Bei-
lage 76:1956 zum kurzschriftlichen Bericht des
o. ö. Landtages, XVrrL Gesetzgebungsperiode -
nur unter eier Bedingung kein Einspruch gemäß .
Art. 98 B-VG. 1929 erhoben wird, daß § 2 Abs. J
dieseö Gesetzesbeschlu.sses im Sinne der nach-
stehencitn Ausführungen abgeändert wird.

Das Bw:deskanzleramt führt in diesem Sinne
folgende,:; aus:

,,§ 2 Ab,. 3 des Gesetzesbeschlusses spricht
im er5:er_ Ss.tz eine generelle Verpflichtung zur
Aufla.3su:::.g bestener..der eigener Wasserver-
sor gu:·;gsmagen in de:l dem Anschlußzwang
unterliegenden Objekten aus, der lediglich
durch den 2. Satz die,er Bestimmung einge-
,cr.ränkt wird, wonach die zuständige Behörde
von diesem Grundsatz dann eine Ausnahme zu
ge\"\·äl:re.:::.hat, wenn dies vom gesundheitlichen
und "ir..scl:.aftlichen Standpunkt aus unbe-
der..kJ.ich i,t. Demgegenüber bestimmt § 32
Abs. 1 des Wasserrechtsgesetzes, daß eine Auf-
lassung eigener \va.sserver~orgungsanlagen
nu.= daru:. verfügt werden kann, wenn und in-
soweit Cie Weiterbenützung eier bestehenden
.'u'.lagen die Gesundheit gefährden könnte. § 2
Abs.3 stellt daher eine materielle Abänderung
des § 32 ci.. Waiserrechtsgesetzes und somit
eir.en Ei1::gr'll'in die Bundeskompetenz dar. Die
vo:-ge5el:ene Ausnahmegewährung im Einzel-
fall \'err::ag den klaren Wortlaut des § 32 des
Was~errechtsgesetze5. der grundsätzlich die
Weiterbenützung bestehender Anlagen zuläßt,
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nicht zu entsprechen. Außerdem weicht die
in dem vorliegenden Gesetzesbeschluß ge-
troffene Regelung auch insofern von § 32 des
Wasserrechtsgesetzes ab, als für die Gewäh-
rung einer Ausnahme von der AUflassung
eigener \Vasserversorgungsanlagen auch die
Unbedenklichkeit ,'om "irtschaftlichen Stand-
punkt als Voraussetzung angeführt wird, wäh-
rend ·nach dem Wasserrechtsgesetz für die
Frage, ob bestehende eigene Wasserversor-
gungsanlagen aufzulassen sind, jedenfalls
lediglich sanitäre Momente maßgeblich sein
sollen. "
Diesen Bedenken des Bundeskanzleramtes

muß im '\\'esentlichen beigepflichtet werden. Es
ist nur bedauerlich, daß sie das Bundeskanzler-
amt bezw. das Bundenrünisterium für Land- und
Fcrstwirtschaft nicht schon im Laufe der Re-
daktion des Gesetzesentwurfes gehend gemachL
hat, obwohl mezu Gelegenheit gewesen wäre.

Der Ausschuß für volkswirtschaftliche An·
gelegenheiten beantragt, der Hohe Landtag
möge im Gesetzesbe.scWuß vom 28. Juni 1956
über den Anschluß an gemeinnützige öffentliche
Wasserversorgungsanlagen ,"on Gemeinden (Ge-.
meinde-Wassenersorgnngsgesetz) - Beilage 76/
1956 zum kurzschriftlichen Bericht des o. ö.
Landtages, X\'IlL Gesetzgebungsperiode - den
§ 2 Abs. 3 wie folgt ä.ndern:

,,§ 2.

(0) In den dem Anschlußzwang unter-
liege;'den Objekten sind bestehende eigene
\Vasserversorgungsanlagen aufzulassen, wenn
und insoweit die Weiterbenutzung die Ge-
sundheit gef'ährden könnte."

-Demuth
. Berichterstatter
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